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Baugenehmigung fiir die Errichtung einer Anlage
beantragen

A
. ik

Fur die Errichtung, Anderung oder Nutzungsanderung bestimmter baulicher Anlagen
bendtigen Sie eine Baugenehmigung.

Dafir stellen Sie bei der zustandigen unteren Bauaufsichtsbehérde einen Bauantrag.

Basisinformationen

Bevor Sie eine genehmigungsbedurftige Anlage errichten kénnen, benétigen Sie eine
Baugenehmigung. Dazu stellen Sie bei der zustéandigen unteren Bauaufsichtsbehdrde
einen Bauantrag.

Fur den Bauantrag missen Sie die amtlich vorgeschriebenen Formulare nutzen.

Je nach Vorhaben bendétigen Sie als Bauherr oder Bauherrin die Unterstitzung durch
einen bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser (zum Beispiel Architekten oder
Bauingenieure). Zum Bauantrag gehoren eine Reihe von Bauvorlagen, die fur die
Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des Bauantrages erforderlich sind. Das
sind nach § 3 der Bremischen Bauvorlagenverordnung zum Beispiel der Auszug aus der
amtlichen Liegenschaftskarte, Lageplan, Baubeschreibung und Bauzeichnungen.

Die Baugenehmigung ist gebihrenpflichtig.
Voraussetzungen

Sie erhalten eine Baugenehmigung, wenn der Bauantrag vollstandig ist und das
beschriebene Bauvorhaben im Einklang mit den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften steht,
die im bauaufsichtlichen Verfahren zu prifen sind.

Wenn Ihr Bauvorhaben die 6ffentlich-rechtlichen Bauvorschriften nicht einhalt, kdnnen Sie
mit dem Bauantrag Abweichungen separat beantragen und begriinden. Die untere
Bauaufsichtsbehdrde prift in diesem Fall, ob die Abweichungen genehmigungsfahig sind.
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Einen Link zu den Antragsformularen finden Sie unter "Weitere Informationen".

Ablauf

Eine Baugenehmigung fur die Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung oder in
besonderen Féllen auch fur die Beseitigung einer Anlage beantragen Sie online oder
schriftlich.

Online-Beantragung

o Uber den Online-Dienst kénnen Sie Antrage in digitaler Form stellen.
o Nach erfolgreicher Anmeldung tber ein Nutzerkonto werden Sie Schritt fir Schritt
durch das Formular gefuhrt.
o Halten Sie die erforderlichen Anlagen zu Ilhrem Antrag zum Upload bereit.
> Nach Einreichen lhres Antrags erhalten Sie eine Eingangsbestatigung.
o Die Kommunikation zu lhrem Antrag mit der Behdrde soll vollstandig Gber den Online-
Dienst erfolgen.
= Im Online-Dienst haben Sie daflr die Méglichkeit, Nachrichten zu Gbermitteln und
zu empfangen. Die Entscheidung der Behorde wird ebenfalls in elektronischer
Form Uber den Online-Dienst bekannt gegeben.
o Weitere Informationen erhalten Sie direkt im Online-Dienst.

Schriftlich

o Stellen Sie lhren Antrag in Textform mit dem veréffentlichten Formular.

o Flgen Sie die erforderlichen Bauvorlagen hinzu.

o Reichen Sie die Antragsunterlagen bei der zustandigen unteren Bauaufsichtsbehérde
ein. Fehlen Unterlagen oder bestehen sonstige Unklarheiten, werden Sie aufgefordert
diese Genehmigungshemmnisse zu beheben. Reichen Sie in diesem Fall die
fehlenden oder angepassten Unterlagen und/oder die Klarstellung ein.

Bei genehmigungsbedurftigen baulichen Anlagen, die nicht unter 8 63 der Bremischen
Landesbauordnung fallen (in der Regel alle Nichtwohngeb&ude, aber auch gemischt
genutzte Gebaude), pruft die untere Bauaufsichtsbehérde

1. die Vorschriften des Baugesetzbuches und aufgrund des Baugesetzbuches
(Bauplanungsrecht),

2. die Vorschriften der Bremischen Landesbauordnung und aufgrund der
Bremischen Landesbauordnung erlassenen Vorschriften (Bauordnungsrecht),

3. andere offentlich-rechtliche Anforderungen, ausgenommen die Anforderungen
des Energierechts und des Arbeitsstattenrechts, soweit die offentlich-rechtlichen
Anforderungen nicht in einem anderen als in einem Baugenehmigungs-
verfahren zu prifen sind (Baunebenrecht).

Die Prifung bautechnischer Nachweise erfolgt verfahrensunabhangig nach 8§ 66 der
Bremischen Landesbauordnung.
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Das umfangliche Baugenehmigungsverfahren findet auch fir die Beseitigung von
baulichen Anlagen Anwendung, soweit fur diese nach 8 61 Absatz 3 Satz 3 der
Bremischen Landesbauordnung von der Bauaufsichtsbehérde die Durchfihrung eines
Baugenehmigungsverfahrens gefordert wird.

Daruber hinaus kann die Bauaufsichtsbehdrde auf bei Bauvorhaben mit offentlicher
Tragerschaft nach § 64a der Bremischen Landesbauordnung auf die Durchfiihrung eines
ansonsten erforderlichen Baugenehmigungsverfahrens nach 8§ 64 der Bremischen
Landesbauordnung verzichten

Die untere Bauaufsichtsbehorde beteiligt die Gemeinde und diejenigen Stellen, deren
Beteiligung oder Anhoérung fur die Entscheidung tiber den Bauantrag vorgeschrieben ist
oder ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfahigkeit des Bauantrages nicht
beurteilt werden kann. Sie erhalten einen Bescheid liber die Baugenehmigung.

Die Baugenehmigung ist gebuhrenpflichtig. Sie erhalten einen Gebuhrenbescheid.
Gegebenenfalls fordert die untere Bauaufsichtsbehdrde Sie bereits nach der
Antragstellung zu einer Vorauszahlung der Gebuhren auf.

Bendétigte Unterlagen

o Erlauterungen zu den Unterlagen

Der Bauantrag ist unter Verwendung des amtlichen Bauantragsformulars der obersten
Bauaufsichtsbehérde unter Antrage & Formulare - Die Senatorin flr Bau, Mobilitat und
Stadtentwicklung (bremen.de) 6ffentlich bekannt gemachten Bauantragsformulars zu
stellen. Den Link finden Sie unter ,Weitere Informationen®.

Neben dem Bauantrag sind die fir die Beurteilung des Vorhabens und die
Bearbeitung des Bauantrages erforderlichen Unterlagen (z.B. Lageplan, Auszug aus
der amtlichen Liegenschaftskarte, Baubeschreibung, Bauzeichnungen usw.) bei der
unteren Bauaufsichtsbehdrde einzureichen.

Die folgenden Unterlagen sind nach § 3 der Bremischen Bauvorlagenverordnung
vorzulegen:

der Lageplan (8 7),

ein Auszug aus dem Bebauungsplan einschlief3lich Legende,

die Bauzeichnungen (8 8),

die Baubeschreibung mit Berechnungen (8 9),

der Nachweis der Standsicherheit (8 10), soweit er nicht bauaufsichtlich
gepruft wird, mit der Erklarung der Tragwerksplanerin oder des
Tragwerksplaners nach MalRgabe des Kriterienkataloges der Anlage 2,

akrwnE
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Hinweis: die Vorlage der Tragwerksplanererklarung ist fir Wohngeb&aude
der Gebaudeklassen 1 und 2 nicht erforderlich,

6. der Nachweis des Brandschutzes (8 11), soweit er nicht bereits in den
ubrigen Bauvorlagen enthalten ist,

7. die erforderlichen Angaben uber die gesicherte Erschliel3ung hinsichtlich
der Versorgung mit Wasser und Energie sowie der Entsorgung von
Abwasser und der verkehrsmaRigen Erschlielung, soweit das
Bauvorhaben nicht an eine 6ffentliche Wasser- oder Energieversorgung
oder eine offentliche Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden
kann oder nicht in ausreichender Breite an einer 6ffentlichen Verkehrsflache
liegt,

8. die Antrage auf Zulassung von Abweichungen, Ausnahmen und
Befreiungen (8 67 Absatz 2 Bremische Landesbauordnung) mit den zur
Beurteilung erforderlichen Angaben,

9. Angaben uber die Beantragung der fur das Vorhaben nach anderen
offentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen
Zulassungsentscheidungen,

10. eine Baumbestandserklarung mit allen nach der Baumschutzverordnung
erforderlichen Angaben, die mit Einreichung des Bauantrages von der
Bauherrin oder dem Bauherrn auch direkt an die untere
Naturschutzbehorde zu tbermitteln ist.

Hinweis: Je nach Zweckbestimmung des Bauvorhabens kénnen durch die untere
Bauaufsichtsbehérde weitere Bauvorlagen eingefordert werden oder ein Verzicht
erklart werden.

Bei Werbeanlagen sind Bauvorlagen nach § 4 der Bremischen
Bauvorlagenverordnung erforderlich.

Zustandige Stellen

- Die Senatorin fiir Bau, Mobilitat und Stadtentwicklung |

Stadtplanung/Bauordnung (Bremen Stadt)

= +49 421 3610

= Contrescarpe 72, 28195 Bremen
= Website

= office@bau.bremen.de

- Die Senatorin fiir Bau, Mobilitat und Stadtentwicklung |
Stadtplanunqg, Bauordnung Nord (Bauamt Bremen-Nord)

= +49 421 361-18666

= Gerhard-Rohlfs-Stral3e 62, 28757 Bremen
= Website

= bbn.office@bau.bremen.de
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https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-stadtplanung-bauordnung-bremen-stadt-125696
https://bau.bremen.de/
mailto:office@bau.bremen.de
https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-i-stadtplanung-bauordnung-nord-bauamt-bremen-nord-9243
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen-3541
mailto:bbn.office@bau.bremen.de

- Bauordnungsamt

= +49 471 590 2832
= FahrstralRe 20, 27568 Bremerhaven
= bauordnungsamt@magistrat.boremerhaven.de

Online Services

o Umfangliches Baugenehmigungsverfahren online

Formulare

o Bauantragsformular (pdf, 313.3 KB)

o Antrage & Formulare der Bauaufsichtsbehorde

Gebiihren | Kosten

Die Hohe der Geblihr richtet sich nach § 1 der Kostenverordnung Bau, Tarifziffer 101.00
und betragt 9 v.T. der Baukosten.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Entsprechend § 73 Absatz 1 der Bremischen Landesbauordnung erléschen die
Baugenehmigung und eine mdgliche Teilbaugenehmigung, wenn innerhalb von drei
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens nicht begonnen oder
die Bauausfuhrung langer als ein Jahr unterbrochen ist.

Die Baugenehmigung kann gemal § 73 Absatz 2 der Bremischen Landesbauordnung
einmal um zwei Jahre verlangert werden. Danach ist bei Nichtausnutzung ein neuer
Bauantrag erforderlich.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die untere Bauaufsichtsbehorde soll entsprechend § 69 Absatz 3 der Bremischen
Landesbauordnung innerhalb von zw6lf Wochen tber den Bauantrag entscheiden,
nachdem die Vollstandigkeit des Antrags bestatigt wurde.
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/bauordnungsamt-185632
mailto:bauordnungsamt@magistrat.bremerhaven.de
https://hb.digitalebaugenehmigung.de/bremen/de/baugenehmigungsverfahren.html
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Bauantragsformular_ab%2009.538195.pdf
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen/antraege-formulare-3555

Rechtsgrundlagen

o Bremische Landesbauordnung (BremLBO)

o § 1 Kostenverordnung Bau (BauKostV)

o Bremische Bauvorlagenverordnung (BremBauVorlV)

o Bremisches Gebihren- und Beitragsgesetz (BremGebBeitrG)

Weitere Informationen

o Planen & Bauen in Bremen

o |nfos fiur Bauherrn der Architektenkammer Bremen

o Bautatigkeitsstatistik Online

o Ubersicht uiber die landesrechtlichen und kommunalen Rechtsgrundlagen

Aktualisiert am 29.04.2026
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-landesbauordnung-vom-29-mai-2024-232736?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-bau-baukostv-vom-3-september-2002-293836?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-bauvorlagenverordnung-brembauvorlv-vom-1-september-2022-247810?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gebuehren-und-beitragsgesetz-bremgebbeitrg-vom-16-juli-1979-191874?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen/antraege-formulare-3555
https://www.akhb.de/
https://www.statistik-bw.de/baut/HTML
https://bau.bremen.de/bau/planen-bauen/rechtsgrundlagen-3559

	 Baugenehmigung für die Errichtung einer Anlage beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | Stadtplanung/Bauordnung (Bremen Stadt)
	Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung I Stadtplanung, Bauordnung Nord (Bauamt Bremen-Nord)
	Bauordnungsamt

	Online Services
	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


